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Raum- und Funktionsprogramm für Kindergärten mit 8 Grup‐
pen
Das Raum- und Funktionsprogramm dient zur Einschätzung des erforderlichen Flächenbedarfes und zur
Orientierung sowohl für die Abteilung Kindergärten (MA 10) als auch für private Trägerorganisationen.

Basismodul

Mini‐
mum

Standard
MA 10

Räume der jeweiligen Funktionsgruppe

Kinder/Gruppe 20 25

Gesamtkinderanzahl 160 200

Mietfläche/Gruppe (Qua‐
dratmeter) 150 180

Mietfläche/Kind (Quadrat‐
meter) 7,5 7,2

Gesamtmietfläche (Qua‐
dratmeter),
diese setzt sich zusammen
aus:

1.200 1.440

Gruppenräume und Neben‐
flächen (Quadratmeter) 800 860 Gruppenraum, Garderoberaum, Sanitärraum, Abstell‐

raum

Büro- und Personalräume
(Quadratmeter) 62 110

Büro Leitung, Besprechungsraum, Sozialraum, Perso‐
nalgarderobe, Personalwaschraum mit WC, Personal-
WC

Essen, Bewegung, multi‐
funktionale Flächen (Qua‐
dratmeter)

148 175
Bewegungsraum, multifunktionale Fläche/Marktplatz
u.dgl. mit oder ohne Bistro/Speisebereich, Küche,
Speis, Raum für Kühlgeräte

Sonstige Flächen (Quadrat‐
meter) 70 110

Behinderten-WC, Putzmittelraum, allgemeiner Abstell‐
raum, Kinderwagenabstellraum, Raum für Gartenspiel‐
geräte, Garten-WC

Verkehrsflächen (Quadrat‐
meter) 120 185

Der Verkehrsflächenanteil im Basismodul beträgt circa
12 Prozent der Summe der Nutzflächen und Sanitärflä‐
chen

Zusatzmodule

Flächenbedarf für Kindergärten mit 8 Gruppen https://www.wien.gv.at/kontakte/ma10/acht-gruppen.html
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Fläche Räume der jeweiligen Funktionsgruppe

Nebenräume Bewegungsraum (Quadratme‐
ter)

10 bis
30 Garderoberaum, Sanitärraum, Abstellraum

Therapieraum (Quadratmeter) 12 bis
20

BetreiberInnen-spezifische Therapieräumlichkei‐
ten

Zusatzflächen, für die eine Mietreduktion erforderlich ist

Fläche Anmerkungen

ungünstige Raumkonfi‐
guration, dadurch höhe‐
rer Verkehrsflächenan‐
teil (Quadratmeter)

insgesamt (Basismodul und
Zusatzfläche) maximal 20
Prozent der Summe der
Nutzflächen und Sanitärflä‐
chen

Verkehrsflächen über die des Basismoduls hin‐
aus; die Summe der Verkehrsflächen von Basis‐
modul plus Zusatzfläche darf maximal 20 Pro‐
zent der Summe der Nutzflächen und Sanitärflä‐
chen betragen

Mehrgeschoßzuschlag
(Quadratmeter) 30 bis 60 zum Beispiel für zusätzlich erforderliche Kü‐

chen, Behinderten-WC, Nebenräume

Rahmenbedingungen
Hausnebenräume (zum Beispiel Waschküche, Müllraum, Lager) können eventuell mit der Hausanlage
mitbenutzt werden und sind nicht in der angegebenen Mietfläche enthalten (allenfalls zu einem gerin‐
geren Mietpreis)

Haustechnikflächen sind nicht Bestandteil der Mietfläche, sondern Allgemeinräume der Anlage

Freiflächen: Der Zielwert der Stadt Wien liegt bei mindestens acht Quadratmetern Spielfläche pro Kind.
Laut Wiener Kindergartenverordnung muss jeder Kindergarten einen im Freien gelegenen Spielplatz
aufweisen, der ausreicht, um den die Einrichtung besuchenden Kindern Gelegenheit zur Bewegung in
freier Luft zu bieten. Kann im verbauten Gebiet kein eigener Spielplatz bereitgestellt werden, ist dafür
Vorsorge zu treffen, dass den Kindern die Benützung nahe gelegener Spiel- oder Sportplätze offen
steht.

Pkw-Stellplätze: laut Wiener Garagengesetz; keine Anmietverpflichtung

Definition der Mietfläche: nach Mietrechtsgesetz (MRG) beziehungsweise Wiener Wohnbauförderungs-
und Wohnhaussanierungsgesetz (WWFSG)

Detaillierte Größenangaben sind bei den Kindergartenbetreiberinnen und Kindergartenbetreibern zu
erfragen. BetreiberInnen-spezifische Verschiebungen zwischen den Funktionsgruppen sind möglich,
solange alle gesetzlichen Grundlagen, insbesondere das Wiener Kindergartengesetz (WKGG) und die
Wiener Kindergartenverordnung (WKGVO) eingehalten werden.

Raumbuch für Amtshäuser, Kindergärten und Schulen der Stadt Wien und Ergänzungen für Kindergär‐
ten sowie Raumblätter

Weiterführende Informationen

Planung und Errichtung - Kindergarten und Horte

Raum- und Funktionsprogramm für Kindergärten mit 4 Gruppen

Raum- und Funktionsprogramm für Kindergärten mit 5 Gruppen

Flächenbedarf für Kindergärten mit 8 Gruppen https://www.wien.gv.at/kontakte/ma10/acht-gruppen.html
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Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Kindergärten

Flächenbedarf für Kindergärten mit 8 Gruppen https://www.wien.gv.at/kontakte/ma10/acht-gruppen.html

3 von 3 25.11.2021, 20:40











BF A1

BF A2

BF A3

BF B1

BF B2

BF B3

BF B4

Epk öz

Fw

Fw

BF A4

R

e

c

k

-

K

a

n

a

l
 
L

=

 
1

4

5

 
m

R

e

c

k

-

K

a

n

a

l
 
L

=

4

2

m

10.0

9.75

9.75

9.75

9.75

9.75

9.75

LEGENDE:

1. Um- bzw. Ausbau der Kempelengasse auf Seite der Projektfläche

2. Aus- bzw. Umbau Kreuzungsplateaus mit der Erlachgasse

3. Neugestaltung der Kreuzung Kempelenbrücke # Kempelengasse

4. Ausgestaltung des östlichen Endes der Sackgasse Quellenstraße

5. Errichtung des Fußweges entlang der ÖBB-Trasse

6. Neugestaltung der Kreuzung Quellenstraße # Kempelengasse

7. Potentielle Standorte für zweite Baumreihe in der Kempelengasse

8. Bereiche zur Errichtung von öffentlichen Durchgängen

5.

3.

1.

2.

1.

4.

6.

7.

1
0
.
0

10.0

10.0

2
.
5

a

a

a

a

a

b

b

b

b

c

c

c

cc

d
d

d d

d

b

8.
8.

8. 8.

8.

8.

Reck-KanalKreuzungsbereich

Straßenbereich

Fußweg Baufeldgrenze

möglicher Baumstandortmöglichkeit

Durchgangs-

a
c

b d

Gewerbe

F 25.05.2020 KiJu Spielfl. / A1-A2

Grenze BF

G-K interne Revisionen

L 27.05.2020 Kempelengasse

19 m

M 29.05.2020 Anpassungen SV

MA21

N 26.06.2020 Brandschutz

anpassen

O 06.10.2021

P 15.11.2021 FläWi

Q 15.12.2021 SBV Inhalte

BAUHERR: PLANER:

PLANVERFASSER:

HÖHE:

STC Development GmbH

Würtzlerstraße 3/8, 1030 Wien

Telefon: +43 1 710 10 45 11

E-Mail: info@stc-dev.com

STC DEVELOPMENT

LAGE: PROJEKT:

GEZ GEPR

PLANINHALT:

INDEX: PROJ.NR.:

PHASE:

DATUM:

INDEX:PLANGRUNDLAGE:

MASSSTAB:

AM KEMPELENPARK

FILE NAME:

LAYOUT:

Übersicht Technische Infrastruktur

Städtebaulicher Vertrag Anlage./4

MZK Stadt Wien / DKM (27.06.2019)

 ÖBB Bestandsplan (26.04.2019) / KANIS Bestandsdaten (11.09.2019)

Z 305

Widmung

---

15.12.2021

QSJ MW
je BF +XX,X m üWN

STC Development GmbH

1030 Wien, Würtzlerstraße 3/8

211215_kem_stc_lp_sbk86 widmung q.dwg

StbV Anlage 4

AutoCAD SHX Text
470/11

AutoCAD SHX Text
785/3

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
477/7

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
477/4

AutoCAD SHX Text
470/1

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
470/12

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
487/33

AutoCAD SHX Text
482/5

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
.1474

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
.511

AutoCAD SHX Text
482/3

AutoCAD SHX Text
2047

AutoCAD SHX Text
2054

AutoCAD SHX Text
.512/2

AutoCAD SHX Text
2050

AutoCAD SHX Text
2055

AutoCAD SHX Text
.1293

AutoCAD SHX Text
.1380

AutoCAD SHX Text
2051

AutoCAD SHX Text
2057

AutoCAD SHX Text
.1346

AutoCAD SHX Text
.514

AutoCAD SHX Text
470/10

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
470/7

AutoCAD SHX Text
1874/1

AutoCAD SHX Text
481/1

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
487/29

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
477/3

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
484/4

AutoCAD SHX Text
484/2

AutoCAD SHX Text
474/3

AutoCAD SHX Text
484/3

AutoCAD SHX Text
1853/6

AutoCAD SHX Text
1853/5

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
477/6

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
477/1

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
477/5

AutoCAD SHX Text
2042

AutoCAD SHX Text
2043

AutoCAD SHX Text
2046

AutoCAD SHX Text
1852/4

AutoCAD SHX Text
2049

AutoCAD SHX Text
2044

AutoCAD SHX Text
2053

AutoCAD SHX Text
479

AutoCAD SHX Text
471

AutoCAD SHX Text
478/1

AutoCAD SHX Text
473

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
488

AutoCAD SHX Text
474/4

AutoCAD SHX Text
1424/1

AutoCAD SHX Text
1423/60

AutoCAD SHX Text
1424/3

AutoCAD SHX Text
1424/2

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
2786/3

AutoCAD SHX Text
1423/58

AutoCAD SHX Text
1424/15

AutoCAD SHX Text
1424/22

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
2786/4

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
2786/2

AutoCAD SHX Text
1424/4

AutoCAD SHX Text
1423/74

AutoCAD SHX Text
1424/14

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
2786/5

AutoCAD SHX Text
1430/1

AutoCAD SHX Text
1430/107

AutoCAD SHX Text
1424/20

AutoCAD SHX Text
1430/13

AutoCAD SHX Text
1424/6

AutoCAD SHX Text
1424/5

AutoCAD SHX Text
1424/7

AutoCAD SHX Text
1424/8

AutoCAD SHX Text
1424/21

AutoCAD SHX Text
1424/9

AutoCAD SHX Text
1424/10

AutoCAD SHX Text
1424/11

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
2786/1

AutoCAD SHX Text
1424/12

AutoCAD SHX Text
1430/3

AutoCAD SHX Text
1423/71

AutoCAD SHX Text
1424/13

AutoCAD SHX Text
1428/6

AutoCAD SHX Text
1437/2

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
Kempelengasse

AutoCAD SHX Text
Erlachgasse

AutoCAD SHX Text
ÖBB (Ostbahn Wien-Bruckneudorf)

AutoCAD SHX Text
Parkdeck

AutoCAD SHX Text
Quellenstraße

AutoCAD SHX Text
Werkstättenweg

AutoCAD SHX Text
A23 Verbindung Wien Süd



Ausnahmetatbestand ImmoESt 
Ausnahmetatbestand GrEStG 

 

Seite 1 von 3 

 

MA 28 …………………. 

 

Muster Schenkungsvertrag Anlage./5 

 

 

welcher zwischen 

 

der ……………………………………., FN ………….. 

……. ………, ……………………………………..…… 

 

im Folgenden kurz „Geschenkgeberin“ genannt, einerseits 

 

und 

 

der Stadt Wien, 

1080 Wien, Rathaus, 

 

im Folgenden kurz „Stadt Wien“ genannt andererseits, 

 

gemeinsam kurz “Vertragsparteien“, 

 

abgeschlossen wird wie folgt:  

 

 

1. Dem vorliegenden Schenkungsvertrag liegt der Teilungsplan des Ing.Kons. f. Verm.We-

sen …………………………..……….., GZ ……….., vom ………...……., mit Signaturdatum: 

UTC ……………………………, zugrunde, dessen grundbücherliche Durchführung diesem 

Vertrag voraus geht. 

 

2. Die Geschenkgeberin ist zur Gänze Eigentümerin der Liegenschaft 

EZ …………, inneliegend in der KG ……… ………………….. 

 

Der Grundbuchstand stellt sich vor grundbücherlicher Durchführung des unter Punkt 1. 

angeführten Teilungsplanes wie folgt dar: 

 

(Kopie der aktuellen Grundbuchsauszüge) 

 

3. Die Geschenkgeberin überträgt hiermit für die Errichtung öffentlicher Verkehrsflächen im 

Bereich des Projektgebietes “Am Kempelenpark“ nach grundbücherlicher Durchführung 

des unter Punkt 1. angeführten Teilungsplanes, gemäß diesem, von der in ihrem Eigen-

tum stehenden im Punkt 2. näher bezeichneten Liegenschaft 
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a) die mit Teilstück ... bezeichnete als neues Grundstück ………... ausgewiesene ..…. m² 

große Teilfläche (Trennstück …) des Grundstückes ………... und 

 

b) ……………………………… 

 

sohin Grundflächen im Gesamtausmaß von ……… m² unentgeltlich in das Eigentum der 

Stadt Wien und diese übernimmt diese Flächen unentgeltlich wie diese liegen und stehen 

in ihr volles und alleiniges Eigentum.  

 

4. Der Vertragsgegenstand wird vollkommen satz- und lastenfrei, somit frei von bücherlichen 

und außerbücherlichen Lasten sowie frei von jeder Haftung für rückständige Steuern, Ab-

gaben und öffentlichen Beiträgen und frei von Bestandverhältnissen und Nutzungsrechten 

Dritter (z.B. Pächter, Mieter, Nutzungsberechtigte) an die Stadt Wien übertragen und von 

dieser übernommen. 

 

Festgehalten wird, dass die Nutzung des Vertragsgegenstandes bereits seit 

………………. seitens der Stadt Wien ausgeübt wird. Damit ist auch die Benützungsauf-

nahme des Vertragsgegenstandes schon vor Unterfertigung dieses Vertrages erfolgt und 

entfällt daher eine förmliche Übergabe bzw. Übernahme desselbigen. 

 

Dieser Tag gilt auch als Stichtag für den Übergang von Gefahr und Zufall.  

 

Als Stichtag für den Übergang von Rechten und Pflichten sowie die Verrechnung der Nut-

zen und Lasten gilt der auf die beidseitige Unterfertigung dieses Vertrages folgende Mo-

natserste als vereinbart. 

 

5. Die Geschenkgeberin leistet keine Gewähr für einen besonderen im Vertrag nicht bedun-

genen Zustand. Die Geschenkgeberin sichert zu, dass ihr auf dem Vertragsgegenstand 

keine Altlasten im Sinne des Altlastensanierungsgesetzes BGBl. 299/1989 idgF oder Hin-

weise darauf bekannt sind. Eine Haftung für eine etwaige Kontaminierung wird aber aus-

drücklich ausgeschlossen. 

 

6. Die Kosten für die Errichtung und grundbücherliche Durchführung des unter Punkt I. an-

geführten Teilungsplanes trägt die Geschenkgeberin. 

 

7. Alle im Zusammenhang mit der Errichtung und Verbücherung dieses Vertrages stehenden 

Kosten, Gebühren, die allfällig zur Vorschreibung gelangende Grunderwerbsteuer und 

sonstigen Abgaben trägt die Stadt Wien. 

 

Die Kosten einer etwaigen rechtsfreundlichen oder sonstigen Vertretung und Beratung 

trägt jede Vertragspartei für sich selbst. 

 

8. Die Vertragsurkunde wird von der Stadt Wien errichtet. Die Geschenkgeberin erhält eine 

Kopie davon. 
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Die grundbücherliche Durchführung dieses Vertrages erfolgt durch die Stadt Wien. 

 

9. Für alle aus diesem Rechtsgeschäft etwa entspringenden Rechtsstreitigkeiten, für die 

nicht kraft Gesetzes eine Gerichtsstandsvereinbarung ausgeschlossen ist, sind in I. In-

stanz die sachlich zuständigen Gerichte am Sitz der Wiener Stadtvertretung, 1082 Wien, 

Rathaus, ausschließlich zuständig. 

 

10. Nebenabreden zu dem Vertrag und allfällige Ergänzungen desselben bedürfen zu ihrer 

Rechtswirksamkeit der Schriftform, dies gilt auch für ein Abgehen vom Erfordernis der 

Schriftform. Eine Änderung dieser Bedingung durch mündliche Vereinbarung oder durch 

konkludente Handlungen wird ausgeschlossen. 

 

11. Festgestellt wird, dass dieses Rechtsgeschäft zur Vermeidung eines unmittelbar drohen-

den behördlichen Eingriffs in Form eines Enteignungsverfahrens nach den Bestimmungen 

der Bauordnung für Wien bzw. des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 zu-

stande kommt. Die Errichtung dieses Vertrages erfolgt demnach zwingend notwendig im 

Rahmen des bzw. zur Durchführung des obangeführten Straßenbauprojektes. Der Vor-

gang ist sohin gem. § 3 Abs 1 Z 8 GrEStG von der Verpflichtung zur Leistung der Grund-

erwerbsteuer und gemäß § 30 Abs 2 Z 3 EStG von der Verpflichtung zur Leistung der 

Immobilienertragssteuer ausgenommen. 

 

Das unmittelbar drohende Behördenverfahren im Sinne wurde der Geschenkgeberin 

durch die Stadt Wien zur Kenntnis gebracht, was mit Unterfertigung dieses Vertrages be-

stätigt wird. 

 

12. Sohin erteilt die Geschenkgeberin ihre ausdrückliche Einwilligung, dass ohne ihr weiteres 

Wissen und Einverständnis, jedoch nicht auf ihre Kosten, nach grundbücherlicher Durch-

führung des unter Punkt 1. angeführten Teilungsplanes,  

 

a) das Grundstück ….…, vom Gutsbestand der Liegenschaft EZ ……,  

KG ……… ………………… und 

 

b) ……………………………………….. 

 

abgeschrieben und diese der zur Gänze im Eigentum der Stadt Wien stehenden Liegen-

schaft EZ ….…., KG ……… …………………, zugeschrieben werden. 

 

 

Urkund dessen nachstehende Fertigungen: 

 

 
 

................................, am .......................  Wien, am ....................................... 
Die Geschenkgeberin:  Für die Stadt Wien: 
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Anlage ./6 Muster Dienstbarkeitsvertrag: öffentlicher Durchgang 

 

 

 

 

 

MA 69-484135/21 

 
 
 

DIENSTBARKEITSVERTRAG 
 

 

welcher zwischen den Projektwerberinnen1 oder deren Rechtsnachfolgerinnen im 

Eigentum sowie der Stadt Wien, Rathaus, 1082 Wien, andererseits abgeschlossen 

wird, wie folgt: 
 

1. Die Projektwerberinnen sind grundbücherliche Eigentümerinnen der dienenden 

Grundstücke Nr. [] inneliegend in der EZ [] der Katastralgemeinde 

Favoriten/Simmering. 

 

2. Die Projektwerberinnen als Eigentümerinnen der dienenden 

Grundstücke, räumen für sich und ihre Rechtsnachfolger im Eigentum dieser 

Grundstücke, der Stadt Wien auf der im angeschlossenen – einen integrierenden 

Bestandteil dieses Vertrages bildenden – Servitutsplan (Anlage ./A) [] dargestellten 

(Teil-)Fläche im Ausmaß von [] m², die Dienstbarkeit der Duldung der jederzeitigen 

Benützung eines öffentlichen Durchganges, samt den dazugehörigen 

Einrichtungen, für jedermann und dessen Errichtung, Erhaltung, Betrieb, 

Beleuchtung, Reinigung, winterlichen Betreuung sowie Entwässerung ein. 

Die Stadt Wien nimmt diese Rechtseinräumung ausdrücklich an. 

 

3. Die Einräumung der Dienstbarkeit gemäß Punkt 2. dieses Vertrages erfolgt 

unentgeltlich. Einvernehmlich wird festgehalten, dass die Einräumung der 

unentgeltlichen Dienstbarkeit zugunsten der Stadt Wien in Erfüllung von 

städtebaulichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien zur Umsetzung von 

städtebaulichen Zielsetzungen erfolgt und somit keine Schenkungsabsicht gegeben 

ist. 

 

4. Den Projektwerberinnen obliegt die fachgerechte Errichtung des öffentlichen 

Durchganges und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, die Erhaltung, 

ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung sowie eine vermeintliche 

Erneuerung und die Tragung der damit verbundenen Kosten. 

                                                
1 ISd Vertrages sind eine einzelne Projektwerberin oder mehrere bzw. alle Projektwerberinnen sowie 
deren Rechtsnachfolger im Eigentum an den vertragsgegenständlichen Grundstücken gemeint. 
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5. Die Projektwerberinnen sind berechtigt, temporäre Einschränkungen des 

öffentlichen Durchgangs für die Öffentlichkeit im unbedingt notwendigen Ausmaß zu 

verfügen, um ihren Pflichten als Liegenschaftseigentümer nachkommen zu können 

bzw. wenn zwingende Sicherheitsbedenken (zB witterungsbedingte Umstände wie 

extremes Glatteis) entgegenstehen. Darunter fällt insbesondere eine kurzfristige (auch 

sektorale) Sperre zu Wartungs-, Instandhaltungs- oder Instandsetzungszwecken.  

 

6. Die Einräumung der Dienstbarkeit gemäß Punkt 2. dieses Vertrages erfolgt auf 

unbestimmte Dauer. 

 

7. Die in Punkt 2. dieses Vertrages bezeichnete Dienstbarkeit wird ab einem noch 

einvernehmlich festzusetzenden Tag ausgeübt. 

 

Dieser Tag gilt auch als Stichtag für den Übergang von Rechten und Pflichten, Nutzen 

und Lasten, Gefahr und Zufall. 

 

8. Die Projektwerberinnen tragen für die in Punkt 2. dieses Vertrages näher 

bezeichnete Dienstbarkeit die Haftung des Wegehalters und die Haftung aus der 

Straßenverkehrsordnung. Darüber hinaus haften die Projektwerberinnen und ihre 

Rechtsnachfolger hinsichtlich der in Punkt 2. und 4. dieses Vertrages näher 

bezeichneten Verpflichtungen und der Dienstbarkeit für die von ihnen bzw. in ihrem 

Auftrag und auf ihre Kosten durchzuführende winterliche Betreuung.  

 

9. Die Projektwerberinnen und ihre Rechtsnachfolger haften hinsichtlich der in 

Punkt 2. dieses Vertrages näher bezeichneten Dienstbarkeit und im Rahmen der von 

ihnen gemäß Punkt 2. und 4. übernommenen Verpflichtungen für alle Schäden, die 

durch die Errichtung, Erhaltung, des Betriebes, die Beleuchtung, Reinigung, 

winterliche Betreuung sowie die Entwässerung und den Bestand an Personen und 

Sachen entstehen und halten die Stadt Wien aus diesem Titel schad- und klaglos. 

 

10. Die Projektwerberinnen verpflichten sich für den Fall der Weiterveräußerung der 

vertragsgegenständlichen Grundstücke gemäß Punkt 1. sämtliche in diesem Vertrag 

vereinbarten Pflichten auf die jeweiligen Rechtsnachfolger im Eigentum dieser 

Grundstücke zu überbinden und diese vertraglich zu verpflichten auch ihrerseits im 

Falle der Veräußerung dieser Grundstücke für die Überbindung der übernommenen 

Pflichten zu sorgen. 

 

11. Die Projektwerberinnen erteilen hiermit ihre ausdrückliche Einwilligung, dass 

aufgrund dieses Vertrages ohne ihr weiteres Wissen oder Einvernehmen ob der 

Grundstücke Nr. [] inneliegend in der EZ [] der Katastralgemeinde 

Favoriten/Simmering, die Dienstbarkeit der Duldung der jederzeitigen Benützung eines 

öffentlichen Durchganges, samt den dazugehörigen Einrichtungen und dessen 

Errichtung, Erhaltung, Betrieb, Beleuchtung, Reinigung, winterliche Betreuung sowie 
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Entwässerung nach Inhalt und Umfang des Punktes 2. dieses Vertrages zugunsten 

der Stadt Wien einverleibt werden kann. 

 

12. Festgehalten wird, dass mit diesem Vertrag etwaigen behördlichen 

Bewilligungen, die von den Projektwerberinnen beizubringen sind, nicht vorgegriffen 

wird. Diese sind von den Projektwerberinnen auf ihre Kosten zu erwirken. 

 

13. Die grundbücherliche Durchführung dieses Vertrages obliegt der Stadt Wien. 

 

14. Alle mit Errichtung dieses Vertrages und seiner grundbücherlichen 

Durchführung verbundenen Kosten, Gebühren und sonstigen Abgaben tragen die 

Projektwerberinnen zur ungeteilten Hand.  

 

15. Nebenabreden zu dem Vertrag und allfällige Ergänzungen desselben bedürfen 

zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Eine Änderung dieser Bedingung durch 

mündliche Vereinbarung oder konkludente Handlung wird ausgeschlossen. 

 

16. Für alle aus diesem Rechtsgeschäft etwa entspringenden Rechtsstreitigkeiten, 

die nicht kraft Gesetzes vor einen besonderen ausschließlichen Gerichtsstand 

gehören, sind in erster Instanz die sachlich zuständigen Gerichte am Sitz der Wiener 

Stadtvertretung, 1082 Wien, Rathaus, ausschließlich zuständig. 

 

17. Von diesem Vertrag wird eine Urschrift angefertigt, die nach der 

grundbücherlichen Durchführung im Archiv der Stadt Wien verwahrt wird. Die 

Projektwerberinnen erhalten auf Verlangen eine Kopie des Vertrages. 

 

Anlage ./A: Servitutsplan 

 

 

Genehmigt mit Beschluss des Wiener Gemeinderates 

vom……………….. 

Pr.Zl. ……………..-GWS 

 

Urkund dessen folgende Fertigungen: 

Wien, am ……………………. 

Für die Stadt Wien: 

 

 

Wien, am ……………………. 

Für die [Projektwerberin 1]2: 

 

 

                                                
2 Vgl FN 1. Die Anzahl der unterfertigenden Vertragspartner hängt von den Eigentumsverhältnissen an 
den jeweiligen Teilflächen ab.  
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Wien, am ……………………. 

Für die [Projektwerberin 2]: 

 

 

 

 

Wien, am ……………………. 

Für die [Projektwerberin 3]: 

 

 

[] 

 

 



Anlage ./7 Muster Vertrag über eine unentgeltliche Übereignung (Baufeld B1) 

 

 

 

 

MA 69 – 484135/21 

 

 

Vertrag über eine unentgeltliche Übereignung 
 

 

welcher zwischen den Projektwerberinnen1, im Folgenden kurz „Übereignerinnen“ 

genannt, einerseits und der Stadt Wien, Rathaus, 1082 Wien, andererseits 

abgeschlossen wird wie folgt: 

 

1. Die Übereignerinnen sind Eigentümerinnen der Liegenschaft EZ [] des 

Grundbuches der Katastralgemeinde Favoriten/Simmering, bestehend aus den 

Grundstücken Nr. [] (im Folgenden als „Vertragsgegenstand“ bezeichnet). / Die 

Übereignerinnen sind Eigentümerinnen der Grundstücke Nr. [] inneliegend in der EZ 

[] des Grundbuches der Katastralgemeinde Favoriten/Simmering (im Folgenden als 

„Vertragsgegenstand“ bezeichnet). 

 

2. Die Übereignerinnen übertragen den Vertragsgegenstand unentgeltlich in das 

Eigentum der Stadt Wien und diese übernimmt den Vertragsgegenstand unentgeltlich 

in ihr Eigentum. 

 

3. Der Vertragsgegenstand wird an einem noch einvernehmlich festzusetzenden 

Stichtag von den Übereignerinnen an die Stadt Wien übergeben und von der Stadt 

Wien übernommen.  

 

Dieser Tag gilt auch als Stichtag für den Übergang von Rechten und Pflichten, Nutzen 

und Lasten, Gefahr und Zufall. 

 

Einvernehmlich wird festgehalten, dass die unentgeltliche Übertragung des 

Vertragsgegenstandes an die Stadt Wien in Erfüllung von städtebaulichen 

Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien zur Umsetzung von städtebaulichen 

Zielsetzungen erfolgt und somit keine Schenkungsabsicht gegeben ist. 

 

4. Der Vertragsgegenstand wird von den Übereignerinnen bestandrechts- und 

lastenfrei übergeben und von der Stadt Wien übernommen. / Im Rahmen der Erfüllung 

von städtebaulichen Vereinbarungen bzw. damit in Zusammenhang stehenden 

behördlichen Aufträgen sind im Grundbuch zum Vertragsgegenstand die 

                                                
1 ISd Vertrages sind eine einzelne Projektwerberin oder mehrere bzw. alle Projektwerberinnen sowie 
deren Rechtsnachfolger im Eigentum an den vertragsgegenständlichen Grundstücken gemeint. 



nachstehenden Dienstbarkeiten bzw. sonstigen Lasten eingetragen, welche von der 

Stadt Wien übernommen werden: […] 

 […] 

Im Übrigen wird der Vertragsgegenstand von den Übereignerinnen jedoch satz- und 

lastenfrei an die Stadt Wien übergeben und von dieser übernommen. 

 

Der Vertragsgegenstand hat zusätzlich frei von Bebauungen aller Art sowie in der von 

der Stadt Wien festgesetzten Höhenlage übergeben zu werden.  

 

5. Die Übereignerinnen leisten keine Gewähr für einen besonderen im Vertrag 

nicht bedungenen Zustand. 

 

6. Die Übereignerinnen erklären ausdrücklich, dass der Teilungsplan [] bereits 

vor Unterfertigung dieses Vertrages grundbücherlich durchgeführt wurde. 

 

7. Die grundbücherliche Durchführung dieses Vertrages erfolgt durch die Stadt 

Wien. 

 

8. Alle im Zusammenhang mit der Errichtung und Verbücherung dieses Vertrages 

stehenden Kosten, Gebühren, Steuern und sonstigen Abgaben trägt die Stadt Wien. 

 

9. Die Vertragsurkunde wird von der Stadt Wien errichtet, wobei hievon eine 

Urschrift ausgefertigt und im Archiv der Stadt Wien verwahrt wird. Die Übereignerinnen 

erhalten auf Verlangen eine Kopie des Vertrages. 

 

10. Für alle aus diesem Rechtsgeschäft etwa entspringenden Rechtsstreitigkeiten, 

für die nicht kraft Gesetzes eine Gerichtsstandsvereinbarung ausgeschlossen ist, sind 

in I. Instanz die sachlich zuständigen Gerichte am Sitz der Wiener Stadtvertretung, 

1082 Wien, Rathaus, ausschließlich zuständig. 

 

11.  Nebenabreden zu dem Vertrag und allfällige Ergänzungen desselben bedürfen 

zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Eine Änderung dieser Bedingung durch 

mündliche Vereinbarung oder durch konkludente Handlungen wird ausgeschlossen. 

 

12. Die Übereignerinnen erteilen ihre ausdrückliche Einwilligung, dass ohne 

weiteres ob der Liegenschaft EZ [] des Grundbuches der Katastralgemeinde 

Favoriten/Simmering, bestehend aus den Grundstücken Nr. [], das Eigentumsrecht 

für die Stadt Wien zur Gänze grundbücherlich einverleibt werde. / Die Übereignerinnen 

erteilen ihre ausdrückliche Einwilligung, dass ohne weiteres die Grundstücke Nr. [] 

vom Gutsbestand der, den Übereignerinnen gehörenden Liegenschaft EZ [] des 

Grundbuches der Katastralgemeinde Favoriten/Simmering abgeschrieben und einer, 

bereits zur Gänze im Eigentum der Stadt Wien stehenden Liegenschaft zugeschrieben 

werden oder aber für diese Grundstücke im selben Grundbuch eine neue Einlage 



eröffnet und ob dieser das Eigentumsrecht für die Stadt Wien zur Gänze einverleibt 

werde.  

 

 

Genehmigt mit Beschluss des Wiener Gemeinderates 

vom .................................... 

Pr.Zl. ................................................-GWS 

 

 

Urkund dessen folgende Fertigungen: 

Wien, am .................................... 

Für die Stadt Wien: 

 

 

 

 

Wien, am ……………………. 

Für die [Projektwerberin 1]2: 

 

 

 

 

Wien, am ……………………. 

Für die [Projektwerberin 2]: 

 

 

 

 

Wien, am ……………………. 

Für die [Projektwerberin 3]: 

 

 

[] 

 

                                                
2 Vgl FN 1. Die Anzahl der unterfertigenden Vertragspartner hängt von den Eigentumsverhältnissen an 
den jeweiligen Teilflächen ab.  



Anlage ./8 Muster Vertrag über eine unentgeltliche Übereignung (EPK-Flächen) 
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Vertrag über eine unentgeltliche Übereignung 
 

 

welcher zwischen den Projektwerberinnen1, im Folgenden kurz „Übereignerinnen“ 

genannt, einerseits und der Stadt Wien, Rathaus, 1082 Wien, andererseits 

abgeschlossen wird wie folgt: 

 

1. Die Übereignerinnen sind Eigentümerinnen der Liegenschaft EZ [] des 

Grundbuches der Katastralgemeinde Favoriten/Simmering, bestehend aus den 

Grundstücken Nr. [] (im Folgenden als „Vertragsgegenstand“ bezeichnet). / Die 

Übereignerinnen sind Eigentümerinnen der Grundstücke Nr. [] inneliegend in der EZ 

[] des Grundbuches der Katastralgemeinde Favoriten/Simmering (im Folgenden als 

„Vertragsgegenstand“ bezeichnet). 

 

2. Die Übereignerinnen übertragen den Vertragsgegenstand unentgeltlich in das 

Eigentum der Stadt Wien und diese übernimmt den Vertragsgegenstand unentgeltlich 

in ihr Eigentum. 

 

3. Der Vertragsgegenstand wird an einem noch einvernehmlich festzusetzenden 

Stichtag von den Übereignerinnen an die Stadt Wien übergeben und von der Stadt 

Wien übernommen.  

 

Dieser Tag gilt auch als Stichtag für den Übergang von Rechten und Pflichten, Nutzen 

und Lasten, Gefahr und Zufall. 

 

Einvernehmlich wird festgehalten, dass die unentgeltliche Übertragung des 

Vertragsgegenstandes an die Stadt Wien in Erfüllung von städtebaulichen 

Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien zur Umsetzung von städtebaulichen 

Zielsetzungen erfolgt und somit keine Schenkungsabsicht gegeben ist. 

 

4. Der Vertragsgegenstand wird von den Übereignerinnen bestandrechts- und 

lastenfrei übergeben und von der Stadt Wien übernommen. / Im Rahmen der Erfüllung 

von städtebaulichen Vereinbarungen bzw. damit in Zusammenhang stehenden 

behördlichen Aufträgen sind im Grundbuch zum Vertragsgegenstand die 

                                                
1 ISd Vertrages sind eine einzelne Projektwerberin oder mehrere bzw. alle Projektwerberinnen sowie 
deren Rechtsnachfolger im Eigentum an den vertragsgegenständlichen Grundstücken gemeint. 



nachstehenden Dienstbarkeiten bzw. sonstigen Lasten eingetragen, welche von der 

Stadt Wien übernommen werden: […] 

 […] 

Im Übrigen wird der Vertragsgegenstand von den Übereignerinnen jedoch satz- und 

lastenfrei an die Stadt Wien übergeben und von dieser übernommen. 

 

5. Festgehalten wird, dass sich auf dem Vertragsgegenstand ein Reck-Kanal 

befindet. Dieser Reck-Kanal wird von den Übereignerinnen auf eigene Kosten 

abgebrochen und setzungssicher verfüllt bzw. bei seichter Lage –  dies liegt vor, wenn 

eine Überdeckung von weniger als 1,6 m vorliegt – vollständig entfernt.  

 

Mit Ausnahme des Reck-Kanals hat der Vertragsgegenstand aber vollständig geräumt, 

insbesondere frei von sonstigen ober- und unterirdischen Bauwerken übergeben zu 

werden. Der Untergrund hat, bis zu einer Tiefe von 1,6 m jedenfalls geräumt und 

unverdichtet hergestellt zu werden. 

 

6. Die Übereignerinnen leisten keine Gewähr für einen besonderen im Vertrag 

nicht bedungenen Zustand. 

 

7. Die Übereignerinnen erklären ausdrücklich, dass der Teilungsplan [] bereits 

vor Unterfertigung dieses Vertrages grundbücherlich durchgeführt wurde. 

 

8. Die grundbücherliche Durchführung dieses Vertrages erfolgt durch die Stadt 

Wien. 

 

9. Alle im Zusammenhang mit der Errichtung und Verbücherung dieses Vertrages 

stehenden Kosten, Gebühren, Steuern und sonstigen Abgaben trägt die Stadt Wien. 

 

10. Die Vertragsurkunde wird von der Stadt Wien errichtet, wobei hievon eine 

Urschrift ausgefertigt und im Archiv der Stadt Wien verwahrt wird. Die Übereignerinnen 

erhalten auf Verlangen eine Kopie des Vertrages. 

 

11. Für alle aus diesem Rechtsgeschäft etwa entspringenden Rechtsstreitigkeiten, 

für die nicht kraft Gesetzes eine Gerichtsstandsvereinbarung ausgeschlossen ist, sind 

in I. Instanz die sachlich zuständigen Gerichte am Sitz der Wiener Stadtvertretung, 

1082 Wien, Rathaus, ausschließlich zuständig. 

 

12.  Nebenabreden zu dem Vertrag und allfällige Ergänzungen desselben bedürfen 

zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Eine Änderung dieser Bedingung durch 

mündliche Vereinbarung oder durch konkludente Handlungen wird ausgeschlossen. 

 

13. Die Übereignerinnen erteilen ihre ausdrückliche Einwilligung, dass ohne 

weiteres ob der Liegenschaft EZ [] des Grundbuches der Katastralgemeinde 

Favoriten/Simmering, bestehend aus den Grundstücken Nr. [], das Eigentumsrecht 



für die Stadt Wien zur Gänze grundbücherlich einverleibt werde. / Die Übereignerinnen 

erteilen ihre ausdrückliche Einwilligung, dass ohne weiteres die Grundstücke Nr. [] 

vom Gutsbestand der, den Übereignerinnen gehörenden Liegenschaft EZ [] des 

Grundbuches der Katastralgemeinde Favoriten/Simmering abgeschrieben und einer, 

bereits zur Gänze im Eigentum der Stadt Wien stehenden Liegenschaft zugeschrieben 

werden oder aber für diese Grundstücke im selben Grundbuch eine neue Einlage 

eröffnet und ob dieser das Eigentumsrecht für die Stadt Wien zur Gänze einverleibt 

werde.  

 

 

Genehmigt mit Beschluss des Wiener Gemeinderates 

vom .................................... 

Pr.Zl. ................................................-GWS 

 

 

Urkund dessen folgende Fertigungen: 

Wien, am .................................... 

Für die Stadt Wien: 

 

 

 

 

Wien, am ……………………. 

Für die [Projektwerberin 1]2: 

 

 

 

 

Wien, am ……………………. 

Für die [Projektwerberin 2]: 

 

 

 

 

Wien, am ……………………. 

Für die [Projektwerberin 3]: 

 

 

[] 

 

                                                
2 Vgl FN 1. Die Anzahl der unterfertigenden Vertragspartner hängt von den Eigentumsverhältnissen an 
den jeweiligen Teilflächen ab.  



  
 

Erhebungsbogen zur wirtschaftlichen Eigentümerschaft 
 
Name des Kunden  
1. GUD EINS GmbH & Co KG  
2. GUD ZWEI GmbH & Co KG  
3. GUD DREI GmbH & Co KG  
4. GUD VIER GmbH & Co KG  
5. GUD FÜNF GmbH & Co KG  
6. GUD SECHS GmbH & Co KG  
7. GUD VIERZEHN GmbH & Co KG  
 

Anschrift  

1.-7. Würtzlerstraße 3/8, 1030 Wien 

 
Sehr geehrte Kunden,  

als österreichisches Kreditinstitut sind wir gesetzlich verpflichtet (gem. Finanzmarkt-Geldwäschegesetz 
iVm dem Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz), die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers 
unserer Kunden festzustellen und zu überprüfen. Bitte unterstützen Sie uns bei der Erfüllung dieser 
gesetzlichen Verpflichtung. 
 

-    Kreuzen Sie bitte Zutreffendes an und füllen Sie das Formular vollständig aus. 
- Legen Sie bitte die notwendigen Unterlagen zur Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümerschaft 

bei. 
 

Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern: 
 

Direkte wirtschaftliche Eigentümerschaft: 
☐Wirtschaftliche Eigentümer sind die folgenden natürlichen Personen, die direkt (1. 

Beteiligungsebene) 
- mehr als 25% der Kapitalanteile und/oder  
- mehr als 25% der Stimmrechte an der oben genannten juristischen Person halten und/oder  
- auf andere Weise maßgebliche Kontrolle über die Vermögenswerte (bspw. Bei Vereinen) 

der juristischen Person ausüben: 
 

 Vorname Nachname Geburtsdatum 
und Geburtsort 

Wohnsitzadresse Nationalität Kapitalanteil 
>25% 
bitte 
ankreuzen 

Kontrolle 
und/oder 
Stimmrechte 
>25% 
bitte 
ankreuzen 

Politisch 
Exponierte 
Person* 
 
JA       NEIN 

1.                               ☐ ☐ ☐ ☐

2.                               ☐ ☐ ☐ ☐

3.                               ☐ ☐ ☐ ☐

4.                               ☐ ☐ ☐ ☐

5.                               ☐ ☐ ☐ ☐

6.                               ☐ ☐ ☐ ☐

 
* Politisch Exponierte Personen („PEP“) gem. § 2 Z 6-8 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz sind z.B. Personen, die wichtige 
öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben, deren Familienmitglieder, oder bekanntermaßen nahestehende Personen. 
 

Indirekte wirtschaftliche Eigentümerschaft: 
 

☐Wirtschaftliche Eigentümer sind die folgenden natürlichen Personen, die indirekt (durch 
verbundene Unternehmen, ab der 2. Beteiligungsebene) 

 

- mehr als 50% der Kapitalanteile und/oder  
- mehr als 50% der Stimmrechte an der oben genannten juristischen Person halten und/oder  



- auf andere Weise maßgebliche Kontrolle über die Vermögenswerte (bspw. Bei Vereinen) der 
juristischen Person ausüben: 

 

 Vorname Nachname Geburtsdatum 
und Geburtsort 

Wohnsitzadresse Nationalität Kapitalanteil 
>50% 
bitte 
ankreuzen 

Kontrolle 
und/oder 
Stimmrechte 
>50% 
bitte 
ankreuzen 

Politisch 
Exponierte 
Person* 
 
JA       NEIN 

1.                               ☐ ☐ ☐ ☐

2.                               ☐ ☐ ☐ ☐

3.                               ☐ ☐ ☐ ☐

4.                               ☐ ☐ ☐ ☐

5.                               ☐ ☐ ☐ ☐

6.                               ☐ ☐ ☐ ☐

 

* Politisch Exponierte Personen („PEP“) gem. § 2 Z 6-8 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz sind z.B. Personen, die wichtige 
öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben, deren Familienmitglieder, oder bekanntermaßen nahestehende Personen. 
 

☐Es handelt sich bei dem oben angeführten Unternehmen um eine börsennotierte Gesellschaft, 
deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind. Bitte um Angabe der 
ISIN: _______________________ 



☒Keine der bisherigen Aufzählungen treffen zu, daher ist bei der Feststellung der wirtschaftlichen 
Eigentümerschaft auf die oberste Führungsebene abzustellen. 

 

Oberste Führungsebene: 
 

 Vorname Nachname Geburtsdatum 
und Geburtsort 

Funktion Wohnsitzadresse Nationalität Politisch 
Exponierte 
Person* 
 
JA       NEIN 

1. Matthias Dipl.-Ing. 
Waibel 

22.08.1983 Geschäftsführer 
Komplementär-GmbH 

Würtzlerstraße 3/8, 1030 
Wien 

Österreich ☐ ☒

2.                                     ☐ ☐

3.                                     ☐ ☐

4.                                     ☐ ☐

5.                                     ☐ ☐

6.                                     ☐ ☐

 
* Politisch Exponierte Personen („PEP“) gem. § 2 Z 6-8 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz sind z.B. Personen, die wichtige 
öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben, deren Familienmitglieder, oder bekanntermaßen nahestehende Personen. 



Notwendige Unterlagen (beispielhaft angeführt): 
1. Auszüge aus öffentlichen Registern (z.B. Firmenbuchauszug), aus denen die Anteilsinhaber 

hervorgehen, in deutscher oder englischer Sprache 
2. allenfalls sonstige Dokumente: 

☐ bei Vereinen: Vereinsstatuten 

☐ bei Stiftungen: Stiftungsurkunde und Stiftungszusatzurkunde 

☐ bei Namensaktien: Aktienbuch 

☐       
 

 
Ich verpflichte mich, umgehend jede Änderung der wirtschaftlichen Eigentümerschaft im 
Zusammenhang mit der mit Ihnen eingegangenen Geschäftsbeziehung anzuzeigen und Ihnen auf Ihr 
Verlangen zusätzlich zu den bereits vorgelegten Dokumenten weitere Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen. 
 
 
 
 
       
________________________________ _____________________________________________________ 
Datum, Ort Firmenstempel, Unterschrift des/ der vertretungsbefugten Organs/e 

  



Qualität, welche bereits durch den Flächenwidmungs- u. Bebauungsplan garantiert wird nicht anwendbar

notwendige Qualität, Muss-Kriterium, durch J/N Abfrage bzw. quantitative Forderung überprüfbar

gewünschte Qualität, Soll-Kriterium

Beschreibung A1 A2 A3 A4 B2 B3 B4 Epk ÖZ B1

Architektur und Stadtplanung 

Der bestehende Standort wird nachverdichtet und es wird über die gesamte Quartiersfläche eine Dichte gem. STEP angestrebt.

Es wird ein architektonisch kohärentes und sich funktional ergänzendes Stadtquartier dessen räumlich-volumetrische Komposition 

sich aus dem angrenzenden Bestand entwickelt

Die mit Bauklasse VI ausgewiesenen Baukörper werden orthogonal zueinander und zum Park ausgerichtet und umfassen den 

zentralen Freiraum 

Die mit Bauklasse VI ausgewiesenen Baukörper werden von den niedrigen Baukörpern gestalterisch abgesetzt und als eigenständige 

Körper ablesbar gestaltet

Die zu den Straßen hin städtisch geprägten Gebäude orientieren sich an der bestehenden Randbebauung und definieren den 

Straßenraum 

Verknüpfung der Baufelder durch eine Vielzahl von Plätzen und Durchgängen

Die bewusste Nutzungskombination von Gewerbe- und Wohnflächen sowie Bildungseinrichtungen erhöht die Nahversorgung 

innerhalb des Quartiers und ergänzt damit auch die Versorgungsqualität des angrenzenden Wohngebiets.

Vorsehen von Aktivitätsräumen mit unterschiedlicher Thematischer Ausrichtung als bauplatzübergreifende 

Gemeinschaftseinrichtungen für die Allgemeinheit der Bewohner

Die übergeordnete Freiraumvernetzung wird ausgebaut und die Durchgängigkeit zwischen dem Sonnwendviertel und dem Südraum 

Favoriten wird unterstützt

Durch gezielte Gestaltungsvorgaben für parkseitige Fassaden wird der Eindruck eines zusammenhängenden Gesamtensembles am 

Park gewährleistet 

Es werden hinsichtlich ihrer Gestaltung und Materialität architektonisch abgestimmte Fassaden gestaltet, sodass ein einladendendes 

und durchlässiges Quartier geschaffen wird 

BF B1 für die Errichtung einer Volksschule

Grün- und Freiräume

Es wird ein rund 11.500 m² großer, frei zugänglicher, öffentlicher Grünraum mit Wegeverbindungen errichtet 

Die Inhalte des Freiraumkonzepts werden berücksichtigt und die Planungen entsprechend weiter vertieft

Die Epk ÖZ Fläche und die urbane Binnenzone werden als zentrale Freiräume verbunden und bilden eine große, 

zusammenhängende, öffentlich zugängliche Freifläche gemeinsam mit den angrenzenden baufeldbezogenen Freiflächen.

Durch bewusste Setzungen von Fugen und Durchgängen wird eine Blickbeziehung und Verbindungen zwischen den Teilbereichen 

ermöglicht 

Durch den Verzicht auf die Errichtung von Zäunen und anderen baulichen Trennungen im Projektgebiet werden Durchgänge ohne 

Hindernisse erlebt

Es wird eine mit den sozialen Einrichtungen abgestimmte, bedarfsgerechte Mehrfachnutzung der öffentlichen Parkflächen erfolgen

Kombination und Integration von Aufenthalts-, Aktivitäts- und Erholungsfunktionen im Straßenraum entlang der urbanen 

Binnenzone und Kempelengassen. Attraktive Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten sind im gesamten Projektgelände leicht zugänglich

Projekt "Am Kempelenpark" - Qualitätenkatalog - Checkliste

Städtebaulicher Vertrag, Anlage./10
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Beschreibung A1 A2 A3 A4 B2 B3 B4 Epk ÖZ B1

Wirtschaft und Handel

Anteil aller Gewerbeflächen im Ausmaß von rd. 21.600 m² BGF

Ermöglichung einer Fortführung von Betrieben aus der Zwischennutzung im Umfang von rd. 1.000 - 1.500 m² BGF

Die Erdgeschoßzone bietet eine vielfältige Nutzung (Wohnen und Nicht- Wohnen) und trägt zur Belebung des gesamten Quartiers 

bei

Ein störungsfreies Neben- und Miteinander von Wohnnutzung und gewerblichen Nutzungsarten ist gegeben

Die Ansiedlung eines breiten Spektrums von Gewerbebetrieben ist möglich. Das inkludiert kompakt organisierbare Arbeit 

(Handwerk, Service), Einzelhandel mit Nahversorgerfunktion bis hin zu Kreativwirtschaft. 

Mobilität und Verkehr 

Eine Vielzahl von Entrees in Form von Plätzen und Durchgängen verknüpfen das neue Quartier an mehreren Stellen mit dem 

bestehenden Stadtraum 

Teilausbau der Kempelengasse gem. Vorgaben des Qualitätenkatalogs (Barrierefreiheit, Baumpflanzungen, Mobiliar, Beleuchtung, 

etc.)

Schaffung einer urbanen Binnenzone gem. Vorgaben des Qualitätenkatalogs (Barrierefreiheit, Baumpflanzungen, Mobiliar, 

Beleuchtung, etc.)

Schaffung der Zufahrt BF A4 gem. Vorgaben des Qualitätenkatalogs (Barrierefreiheit, Baumpflanzungen, Mobiliar, Beleuchtung, 

etc.)

Schaffung Zufahrt BF A1+A2 gem. Vorgaben des Qualitätenkatalogs (Barrierefreiheit, Baumpflanzungen, Mobiliar, Beleuchtung, 

etc.)

Schaffung eines qualitätvollen Wegenetzes für Radfahrer im Stadtquartier

Attraktives, feinkapillares Fußwegenetz innerhalb des Projektgeländes

Verbesserung der Erreichbarkeit innerhalb des Projektgeländes und Achtung auf ausreichende Durchlässigkeit der Bauplätze

Vorrangstellung von nichtmotorisiertem Verkehr innerhalb des Projektgeländes

Schaffung von Sammelgaragen und weitestgehender Verzicht auf oberirdische PKW-Stellplätze am Projektgelände

Frühzeitige Berücksichtigung von Sharing Lösungen (Stellplätze, Parkraum etc.) in den Überlegungen der Raumnutzungen

Berücksichtigung und Weiterführung des integrierten Mobilitäts- und Freiraumkonzepts für die Qualitätssicherung in den weiteren 

Projektphasen

Anpassung der Infrastruktur an die heterogenen Nutzungsanforderungen aller Verkehrsteilnehmer (Abstellanlagen, Anlieferflächen, 

Entsorgung, Feuerwehr, etc.)

Anpassung der Bebauungen an die vielfältigen Mobilitätsbedürfnisse (z.B. Abstellräume, E-Ladestationen, Leerverrohrungen, 

Fahrradservicestationen)

Klimaschutz und Smart City 

Natürliche Beschattung durch entsprechende Baumpflanzungen 

Bauwerksbegrünungen sorgen für ein verbessertes Mikroklima

Gemeinsame Betrachtung von Energie und Mobilität und der bestehenden Möglichkeiten um eine effiziente und nachhaltige 

Nutzung von Flächen und Räumen erzielen zu können 

Klimaschutz durch die Schaffung ganzheitlicher und nachhaltiger Mobilitätslösungen in und zwischen unterschiedlichen räumlichen 

Strukturen im Stadtquartier

Baufeldübergreifendes Regenwassermanagement dient der Bewässerung und Kühlung durch Verdunstung

ein baufeldübergreifendes Energieversorgungskonzept mit innovativen Technologien kommt zum Einsatz  

Organisation

Baufeldübergreifende Abstimmung der Planung und Errichtung der Sammelgaragen

Ausarbeitung und Umsetzung eines baufeldübergreifenden Ver- und Entsorgungskonzepts

Ausarbeitung und Umsetzung eines baufeldübergreifenden Brandschutzkonzepts

Ausarbeitung und Umsetzung eines baufeldübergreifenden Freiraumkonzepts

Ausarbeitung und Umsetzung einer baufeldübergreifenden Baulogistik

Koordiniertes und moderiertes Besiedlungsmanagement

Ausarbeitung und Umsetzung eines baufeldübergreifenden Nutzungskonzepts für Allgemeinflächen
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